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Leitsätze des Urteils

Beamte — Außewertragliche Haftung der Organe — Verstoß gegen die Verpflichtung des ärzt
lichen Dienstes, die Beamten über ihren Gesundheitszustand zu informieren — Amtsfehler

Den ärztlichen Diensten der Gemeinschafts
organe, deren Aufgaben unter anderem
darin bestehen, den Bediensteten der Or
gane eine angemessene ärztliche Fürsorge
zu gewähren, um gemäß dem Stand der
Wissenschaft sowohl die Früherkennung
von Krankheiten als auch die Erkennung
von Risikofaktoren zu gewährleisten, die
zum Entstehen einer Krankheit führen kön
nen, obliegt es, die Betroffenen vom Vorlie
gen von Krankheiten, die sich aus den ärzt
lichen Akten ergeben, zu unterrichten und
sie vor gesundheitsschädlichen Verhaltens

weisen zu warnen, was voraussetzt, daß ih
nen alle einschlägigen Umstände und Anga
ben hierzu mitgeteilt werden.

Wurde ein Beamter nicht rechtzeitig über
seinen Gesundheitszustand informiert, so
stellt dies eine Verletzung der den ärztli
chen Diensten obliegenden Verpflichtungen
und damit einen Amtsfehler dar, der geeig
net ist, die Haftung des beklagten Organs
auszulösen.
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